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Diese Seite wurde maschinell übersetzt [Link].  Maschinelle Übersetzungen können Fehler 
enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte 
übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und 
die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.  Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung [Link]. 

Entscheidung in der Sache 3133/2004/JMA - 
Beurteilung der spanischen Gesetzgebung zur 
Ausstrahlung von Stierkämpfen durch die Kommission 

Entscheidung 
Fall 3133/2004/JMA  - Geöffnet am 21/12/2004  - Entscheidung vom 12/01/2006 

Die Beschwerde bezog sich auf die Entscheidung der Kommission, einen Beschwerdeakt 
abzuschließen, in dem der Beschwerdeführer den Vorwurf erhoben hatte, das spanische 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 89/552/EWG [1] , nämlich das Gesetz Nr. 22/1999, 
enthielte nicht die Verpflichtung laut Artikel 22 der Richtlinie, dass Fernsehsendungen keine 
Programme enthalten dürfen, die die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung von 
Minderjährigen schwer beeinträchtigen können, insbesondere solche, die grundlose 
Gewalttätigkeiten zeigten, wie dies nach Meinung des Beschwerdeführers bei Stierkämpfen der 
Fall sei. 

Die Kommission trug vor, dass durch das Gesetz Nr. 22/1999 sämtliche Verpflichtungen der 
Richtlinie korrekt umgesetzt worden seien und dass Artikel 17 des Statuts die in Artikel 22 der 
Richtlinie enthaltenen Verpflichtungen vollständig widerspiegele. Sie war der Auffassung, dass 
die spanische Gesetzgebung grundlose Gewalttätigkeiten zwar nicht explizit erwähne, dass 
dieser Begriff aber, ebenso wie der der Pornografie, in der Richtlinie nur genannt werde, um 
mögliche Inhalte eines Fernsehprogramms beispielhaft aufzuzeigen, die die Entwicklung von 
Minderjährigen schwer beeinträchtigen könnten. Nach Ansicht der Kommission ist der 
Anwendungsumfang dieser Bestimmung jedoch nicht auf diese zwei spezifischen Aspekte 
beschränkt, sondern könnte auch andere Situationen umfassen. 

Der Bürgerbeauftragte merkte an, dass Artikel 22 der Richtlinie den Mitgliedstaaten 
ausdrücklich untersage, Fernsehveranstaltern, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, die 
Ausstrahlung von Programmen zu erlauben, die die Entwicklung von Minderjährigen schwer 
beeinträchtigen könnten. Die Richtlinie enthält jedoch keine Definition der spezifischen Arten 
von Programmen, die die Mitgliedstaaten als für Minderjährige entwicklungsbeeinträchtigend 
anzusehen hätten, auch wenn Programme, die Pornografie und grundlose Gewalttätigkeiten 
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enthalten, als Beispiele für diese Kategorie genannt werden. Unter Berücksichtigung von Artikel
249 Absatz 3 des EG-Vertrages und der Rechtsprechung der Gerichte der Gemeinschaft stellte 
der Bürgerbeauftragte fest, dass es für die Umsetzung einer Richtlinie in nationales Recht nicht 
unbedingt erforderlich sei, die einzelnen Bestimmungen der Richtlinie im genau gleichen 
Wortlaut in der jeweiligen nationalen Rechtsvorschrift zu verordnen, dass vielmehr der 
allgemeine gesetzliche Kontext ausreichen kann, wenn er die vollständige Anwendung der 
Richtlinie auf klare und unmissverständliche Art und Weise sicherstellt. 

Der Bürgerbeauftragte stellte fest, dass Artikel 22 der Richtlinie und die Bestimmung zu seiner 
Umsetzung in spanisches Recht, nämlich Artikel 17 des Gesetzes Nr. 22/1999, fast vollständig 
übereinstimmten, mit der einzigen Ausnahme, dass das spanische Gesetz Sendungen, die 
Pornografie oder grundlosen Gewalttätigkeiten zeigen, nicht speziell aufführe. Wie in der 
Untersuchung der Kommission zur Angemessenheit dieser Umsetzung dargelegt, beeinträchtigt
sicherlich jede Sendung, die Pornografie oder grundlose Gewalttätigkeiten zeigt, die 
Entwicklung von Minderjährigen und wird daher von der spanischen Umsetzungsbestimmung 
erfasst. Unter Berücksichtigung des Wortlauts und des Anwendungsbereichs der oben 
angeführten Bestimmungen erachtete der Bürgerbeauftragte die Position der Kommission als 
gerechtfertigt. Daher kam der Bürgerbeauftragte zu dem Schluss, dass die Entscheidung der 
Kommission, kein Vertragsverletzungsverfahren gegen die spanischen Behörden einzuleiten 
und dementsprechend die vom Beschwerdeführer eingereichte förmliche Beschwerde zu 
schließen, als gerechtfertigt. 

[1]  Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit, ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23-30. 

 Straßburg, den 12. Januar 2006 
Sehr geehrter Herr C., 

Am 18. Oktober 2004 haben Sie eine Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten 
gegen die Europäische Kommission im Namen der Organisation „Asociación Nacional para la 
Protección y el Bienestar de los Animales“ (ANPBA) eingereicht. Ihre Beschwerde betraf das 
angebliche Versäumnis der Kommission, die Vorwürfe in einer förmlichen Beschwerde, die Sie 
bei diesem Organ eingereicht hatten und die unter der Aktennummer 2003/5164 registriert 
worden waren, ordnungsgemäß zu prüfen. 

Am 21. Dezember 2004 unterrichtete ich den Präsidenten der Kommission über diese 
Beschwerde und bat ihn um Stellungnahme. Am 1. April 2005 übermittelte mir die Kommission 
ihre Stellungnahme, die ich Ihnen mit einer Aufforderung zur Stellungnahme übermittelt habe. 
Am 31. Mai 2005 haben Sie mir Ihre Anmerkungen übermittelt. 

Ich schreibe jetzt, um Ihnen die Ergebnisse der durchgeführten Anfragen mitzuteilen. Ich 
entschuldige mich für die lange Zeit, die es brauchte, um mit dem Fall umzugehen. 
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Um Missverständnisse zu vermeiden, ist darauf hinzuweisen, dass der EG-Vertrag den 
Europäischen Bürgerbeauftragten ermächtigt, mögliche Missstände nur bei den Tätigkeiten der 
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft zu untersuchen. Das Statut des Europäischen 
Bürgerbeauftragten sieht ausdrücklich vor, dass keine andere Behörde oder Person eine 
Beschwerde beim Bürgerbeauftragten einlegen kann. 

Die Untersuchungen des Bürgerbeauftragten zu Ihrer Beschwerde wurden daher darauf 
gerichtet, zu prüfen, ob bei den Tätigkeiten der Europäischen Kommission Missstände in der 
Verwaltungstätigkeit aufgetreten sind. 

DIE BESCHWERDE 

Nach Ansicht des Beschwerdeführers sind die Sachverhalte zusammenfassend wie folgt: 
Beschwerde 1770/2004/JMA 
Am 9. Juni 2004 hatte der Beschwerdeführer eine frühere Beschwerde beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten eingereicht, die unter dem Aktenzeichen 1770/2004/JMA registriert wurde. 
In seiner Beschwerde erklärte der Beschwerdeführer, dass er am 16. Oktober 2003 eine 
Beschwerde an Frau Vivian Reding, für Kultur zuständige Kommissarin, im Namen der 
Organisation „Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales“ (ANPBA) 
eingereicht habe. In seiner Beschwerde machte der Beschwerdeführer geltend, dass die 
spanischen Behörden die Ausstrahlung von Stierkampfsendungen zu Zeiten erlaubt hätten, in 
denen Kinder wahrscheinlich fernsehen würden, was gegen die Richtlinie 89/552/EWG des 
Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (1)  [„Richtlinie 89/552/EWG“) 
verstoße. Der Beschwerdeführer verwies auf die in Artikel 22 der Richtlinie verankerten 
Verpflichtungen, wonach die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen müssen, um 
sicherzustellen, dass Fernsehsendungen keine Sendungen enthalten, die die körperliche, 
geistige oder moralische Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen könnten, 
insbesondere solche, die unentgeltliche Gewalt beinhalten. Dieses Verbot erstreckt sich auch 
auf andere Programme, die geeignet sind, die Entwicklung von Minderjährigen zu 
beeinträchtigen, es sei denn, es wird sichergestellt, dass Minderjährige im Sendebereich solche
Sendungen normalerweise nicht hören oder sehen. Der Beschwerdeführer stellte fest, dass 
nach einer Änderung der ursprünglichen spanischen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 
– Satzung 22/1999, mit der das Statut 25/1994 geändert wurde – die anwendbaren spanischen 
Vorschriften keinen ausdrücklichen Hinweis auf unentgeltliche Gewalt enthalten. 

Nach der Antwort von Frau Reding vom 28. Oktober 2003 teilte das Generalsekretariat der 
Kommission dem Beschwerdeführer am 17. November 2003 mit, dass seine Beschwerde unter 
dem Aktenzeichen 2003/5164 registriert worden sei. Am 18. März 2004 übermittelte der 
Beschwerdeführer der Kommission ein Schreiben mit zusätzlichen Informationen. Er erhielt 
keine Empfangsbestätigung dieses Schreibens. Nachdem die spanischen Behörden die 
Kommission aufgefordert hatten, ihre Untersuchung der Beschwerde nicht fortzusetzen, schrieb
der Beschwerdeführer am 16. April 2004 an das Organ. In Ermangelung einer Antwort auf seine
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E-Mail an das Generalsekretariat der Kommission reichte der Beschwerdeführer eine 
Beschwerde beim Bürgerbeauftragten ein, in der er geltend machte, dass die Kommission 
seinen Auskunftsersuchen über die Bearbeitung seiner Beschwerde nicht nachgekommen sei. 

Angesichts der Art des Problems kontaktierte der Bürgerbeauftragte informell die zuständigen 
Kommissionsdienststellen, die ihm am 29. Juni 2004 mitgeteilt hatten, dass dem 
Beschwerdeführer am 28. Juni 2004 eine Antwort übermittelt worden sei. Der Bürgerbeauftragte
vertrat daher die Auffassung, dass die Kommission Schritte unternommen habe, um die 
Angelegenheit zu regeln, und schloss den Fall am 20. Juli 2004 ab. 
Beschwerde 3133/2004/JMA 
Am 18. Oktober 2004 schrieb der Beschwerdeführer erneut an den Bürgerbeauftragten. In 
diesem Schreiben erläuterte er, dass die Kommission ihn am 28. Juni 2004 aufgefordert habe, 
etwaige Belege vorzulegen, damit ihre Dienststellen alle verfügbaren Informationen überprüfen 
und eine endgültige Entscheidung über den Fall treffen können. Der Beschwerdeführer 
reagierte auf diesen Antrag mit Schreiben vom 22. Juli 2004. Am 20. August 2004 teilte die 
Kommission ihm mit Schreiben mit, dass sie die Situation nicht für unionsrechtswidrig halte. Das
Schreiben der Kommission, das von Herrn van der Pas, Generaldirektor für Bildung, 
unterzeichnet wurde, erklärte, dass die spanischen Behörden die Ausstrahlung von 
Stierkampfsendungen mit der Begründung gerechtfertigt hätten, dass Ereignisse dieser Art Teil 
der spanischen Kulturtradition seien. Die Kommission hielt diese Erklärung für angemessen, da 
die kulturelle Ausnahme in Artikel 151 EG und in den einschlägigen Erwägungsgründen der 
Richtlinie 89/552/EWG anerkannt wurde. Was die spanischen Durchführungsvorschriften 
anbelangt, so vertrat die Kommission die Auffassung, dass der Wortlaut des spanischen Statuts
22/1999 die Verpflichtungen der Richtlinie korrekt umgesetzt hat. Am 16. September 2004 
teilten die Kommissionsdienststellen dem Beschwerdeführer ihre Absicht mit, der Kommission 
vorzuschlagen, den Fall abzuschließen, es sei denn, er könnte zusätzliche Beweise vorlegen. 

Der Beschwerdeführer argumentierte, dass der Standpunkt der Kommission unvernünftig sei 
und nicht durch eine ordnungsgemäße rechtliche Analyse der Bestimmungen der spanischen 
Durchführungsvorschriften im Lichte der Richtlinie gestützt werde. Er betont, dass die jüngsten 
spanischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 89/552/EG, nämlich das Statut 
22/1999, Artikel 22 der Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt hätten, weil sie den Begriff 
der „unentgeltlichen Gewalt“ nicht berücksichtigt hätten. Im Gegensatz dazu hatten die 
bisherigen nationalen Rechtsvorschriften (Satz 25/1994) dieses Konzept ausdrücklich 
aufgenommen. Der Beschwerdeführer machte geltend, die Richtlinie, insbesondere Artikel 3 
Absatz 1, erlaube den Mitgliedstaaten nur, detailliertere oder strengere Vorschriften 
festzulegen, erwäge jedoch nicht die Aufnahme weniger strengerer Bestimmungen. 

Der Beschwerdeführer macht zusammenfassend geltend, dass die Entscheidung der 
Kommission, seine förmliche Beschwerde abzuschließen, seine Behauptung nicht 
ordnungsgemäß geprüft habe, dass die spanischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie 89/552/EWG nicht die Verpflichtung für Fernsehsendungen enthielten, keine 
Sendungen aufzunehmen, die die Entwicklung von Minderjährigen, insbesondere Programme 
mit unentgeltlicher Gewalt, erheblich beeinträchtigen könnten. 
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DIE UNTERSUCHUNG 
Stellungnahme der Kommission 
In ihrer Stellungnahme erläuterte die Kommission zunächst den Hintergrund des Falls und 
beschrieb ihren Schriftwechsel mit dem Beschwerdeführer. Sie verwies insbesondere auf die in 
den Schreiben ihrer Dienststellen vom 20. August und 16. September 2004 vorgetragenen 
Argumente. 

Die Kommission stellte fest, dass der Hauptvorwurf des Beschwerdeführers in seiner 
Beschwerde an die Kommission vom 16. Oktober 2003 darin bestehe, dass die Ausstrahlung 
von Stierkampfsendungen durch spanische Fernsehsender zu Zeiten, in denen Kinder das 
Programm ansahen, einen Verstoß gegen Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie 89/552/EWG 
darstelle, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass Fernsehsendungen durch die ihrer Rechtshoheit unterliegenden 
Fernsehveranstalter keine Programme einschließen, die die körperliche, geistige oder 
moralische Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen könnten, es sei denn, es sei 
sichergestellt, dass die Sendezeit oder durch eine technische Maßnahme gewählt wird, dass 
Minderjährige im Übertragungsbereich solche Sendungen normalerweise nicht hören oder 
sehen werden. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf unentgeltliche Gewalt, die nur in Artikel
22 Absatz 1 vorgesehen ist. 

Was die Übereinstimmung zwischen der Richtlinie und den spanischen 
Durchführungsvorschriften, nämlich dem Statut 22/1999, betrifft, so war die Kommission der 
Auffassung, dass alle Verpflichtungen der Richtlinie in die spanischen Rechtsvorschriften 
ordnungsgemäß umgesetzt worden seien. Sie machte geltend, Art. 17 des spanischen Statuts 
22/1999 entspreche den Verpflichtungen aus Art. 22 der Richtlinie in vollem Umfang. Die 
Kommission machte geltend, dass, obwohl die spanischen Rechtsvorschriften keinen Verweis 
auf unentgeltliche Gewalt enthalten, dieser Begriff sowie der der Pornografie in Artikel 22 
Absatz 1 der Richtlinie nur erwähnt werden, um den Inhalt eines Fernsehprogramms zu 
veranschaulichen, das die körperliche, geistige oder moralische Entwicklung von Minderjährigen
erheblich beeinträchtigen könnte. Nach Ansicht der Kommission beschränkt sich der 
Anwendungsbereich dieser Bestimmung jedoch nicht auf diese beiden spezifischen Aspekte, 
sondern könnte auch andere Situationen umfassen. Wie in ihrem Schreiben vom 20. August 
2004 ausgeführt, ist die Kommission der Auffassung, dass es im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip Sache der Mitgliedstaaten ist, die Situationen festzulegen, in denen die 
Verpflichtungen aus Art. 22 Abs. 1 der Richtlinie Anwendung finden sollten. In Ausübung dieser 
Befugnis gelangten die spanischen Behörden zu dem Schluss, dass Stierkampfshows die 
Anwendung der vorstehenden Bestimmung nicht auslösen, da diese Ereignisse Teil der 
spanischen Kulturtradition sind. Die Kommission stellte fest, dass andere Mitgliedstaaten, wenn 
sie mit dem Standpunkt der spanischen Behörden nicht einverstanden seien, die Ausstrahlung 
des betreffenden Programms auf ihr Hoheitsgebiet beschränken könnten, indem sie das 
Verfahren des Artikels 2a  der Richtlinie anwenden. 

In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen brachte die Kommission vor, dass ihre 
Dienststellen ordnungsgemäß gehandelt hätten, als sie vorgeschlagen hätten, die Beschwerde 
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abzuschließen, und dass daher kein Missstand in der Verwaltungstätigkeit vorliege. 
Bemerkungen des Beschwerdeführers 
In seinen Stellungnahmen wiederholte der Beschwerdeführer die in seiner Beschwerde 
erhobenen Vorwürfe. 

Er betont, dass die Auslegung der Richtlinie durch die Kommission nicht zutreffend sei und dass
die Bezugnahmen in Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie für die Mitgliedstaaten bindend seien. 
Daher konnten die spanischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie den in der 
vorstehenden Bestimmung enthaltenen Begriff der unentgeltlichen Gewalt nicht außer Acht 
lassen. 

DIE ENTSCHEIDUNG 
1 Die Bewertung der Behauptung des Beschwerdeführers durch die Kommission 
1.1 In seiner Beschwerde an den Bürgerbeauftragten macht der Beschwerdeführer geltend, 
dass die Entscheidung der Kommission, seine förmliche Beschwerde abzuschließen, seine 
Behauptung nicht ordnungsgemäß berücksichtigt habe, dass die spanischen Rechtsvorschriften
zur Umsetzung der Richtlinie 89/552/EWG nicht die Verpflichtung enthalten, Fernsehsendungen
keine Sendungen aufzunehmen, die die Entwicklung von Minderjährigen, insbesondere 
Programme mit unentgeltlicher Gewalt, erheblich beeinträchtigen könnten. 

Der Beschwerdeführer stellt fest, dass die jüngsten spanischen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/552/EWG, nämlich das Statut 22/1999, Artikel 22 der Richtlinie 
nicht ordnungsgemäß umgesetzt haben, indem sie einen Verweis auf den Begriff der 
„unentgeltlichen Gewalt“ ausgeschlossen haben. Der Beschwerdeführer machte geltend, die 
Richtlinie, insbesondere Artikel 3 Absatz 1, erlaube den Mitgliedstaaten nur, detailliertere oder 
strengere Vorschriften festzulegen, erwäge jedoch nicht die Aufnahme weniger strengerer 
Bestimmungen. 

1.2 Die Kommission macht geltend, dass alle Verpflichtungen der Richtlinie durch die 
spanischen Rechtsvorschriften ordnungsgemäß umgesetzt worden seien und dass Art. 17 des 
spanischen Statuts 22/1999 die Verpflichtungen aus Art. 22 der Richtlinie in vollem Umfang 
wiederspiegele. Die Kommission ist der Auffassung, dass die spanischen Rechtsvorschriften 
zwar keinen Verweis auf unentgeltliche Gewalt enthalten, aber dieser Begriff sowie der der 
Pornografie in Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie nur erwähnt werden, um den Inhalt eines 
Fernsehprogramms zu veranschaulichen, das die körperliche, geistige oder moralische 
Entwicklung von Minderjährigen erheblich beeinträchtigen könnte. Nach Ansicht der 
Kommission beschränkt sich der Anwendungsbereich dieser Bestimmung jedoch nicht auf diese
beiden spezifischen Aspekte, sondern könnte auch andere Situationen umfassen. 

Die Kommission vertrat ferner die Auffassung, dass es im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip Sache der Mitgliedstaaten sei, die Situationen festzulegen, in denen die 
Verpflichtungen aus Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie Anwendung finden sollten. In Ausübung 
dieser Befugnis gelangten die spanischen Behörden zu dem Schluss, dass Stierkampfshows 
die Anwendung der vorstehenden Bestimmung nicht auslösen, da diese Ereignisse Teil der 
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spanischen Kulturtradition sind. 

1.3 Vorab möchte der Bürgerbeauftragte darauf hinweisen, dass sich der Schriftverkehr 
zwischen der Kommission und dem Beschwerdeführer sowohl mit der Frage befasst, ob die 
spanischen Rechtsvorschriften die Bestimmungen der Richtlinie 89/552/EWG vom 3. Oktober 
1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (2)  angemessen umsetzen, als auch mit der Frage, wie
das einschlägige Recht auf die Ausstrahlung von Stierkämpfen anzuwenden ist. Die 
Behauptung des Beschwerdeführers an den Bürgerbeauftragten betrifft jedoch nur die erste 
dieser Fragen, d. h. die Angemessenheit der Umsetzung. Dementsprechend hat sich die 
Untersuchung des Bürgerbeauftragten nur mit dieser letzten Frage befasst. 

1.4 Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass der vorliegende Fall Auslegungsfragen hinsichtlich 
des Anwendungsbereichs einer Reihe von Bestimmungen der Richtlinie aufwirft. Wie in 
Erwägungsgrund 13 ihrer Begründungserwägung dargelegt, legt die Richtlinie die 
Mindestvorschriften fest, die erforderlich sind, um die Übertragungsfreiheit im Rundfunk 
innerhalb der EU zu gewährleisten. In den Erwägungsgründen der Richtlinie wird jedoch auch 
anerkannt, dass die Unabhängigkeit der kulturellen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten und 
die Erhaltung der kulturellen Vielfalt in der Gemeinschaft unberührt bleiben. 

Nach Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten den freien Empfang von 
Fernsehsendungen gewährleisten und die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen aus 
anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen beschränken, die in die durch die 
Richtlinie koordinierten Bereiche fallen. Die Mitgliedstaaten können jedoch die 
Weiterverbreitung von Fernsehsendungen aussetzen, sofern sie die Bedingungen erfüllen und 
das Verfahren des Artikels 2 Absatz 3 befolgen. 

In den von der Richtlinie erfassten Bereichen können die Mitgliedstaaten nach Artikel 3 Absatz 
1 die ihrer Rechtshoheit unterliegenden Fernsehveranstalter verpflichten, detailliertere oder 
strengere Vorschriften festzulegen. 

Kapitel V der Richtlinie betrifft den Jugendschutz. Sie enthält eine einzige Bestimmung, Artikel 
22, die wie folgt lautet: 

Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Fernsehsendungen 
von ihrer Rechtshoheit unterliegenden Fernsehveranstaltern keine Sendungen umfassen, die die 
körperliche, geistige oder moralische Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen 
könnten, insbesondere solche, die Pornografie oder unentgeltliche Gewalt beinhalten. Diese 
Bestimmung erstreckt sich auf andere Programme, die geeignet sind, die körperliche, geistige 
oder moralische Entwicklung von Minderjährigen zu beeinträchtigen, es sei denn, es wird durch 
die Auswahl der Sendezeit oder durch eine technische Maßnahme sichergestellt, dass 
Minderjährige im Sendebereich diese Sendungen normalerweise nicht hören oder sehen. 

Die Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher, dass die Sendungen keine Aufstachelung zu Hass 
aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, der Religion oder der Staatsangehörigkeit enthalten.“ 
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1.5 Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass die obengenannte Bestimmung den Mitgliedstaaten 
ausdrücklich untersagt, Fernsehsendungen, die die körperliche, geistige oder moralische 
Entwicklung Minderjähriger erheblich beeinträchtigen könnten, zu gestatten. Die Richtlinie 
enthält jedoch keine Definition der spezifischen Arten von Programmen, die die Mitgliedstaaten 
als Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder moralischen Entwicklung von 
Minderjährigen betrachten sollten, auch wenn sie diejenigen, die Pornografie oder 
unentgeltliche Gewalt betreffen, als Beispiele nennt, die in diese Kategorie aufzunehmen sind. 

Es geht also um die Frage, ob die in der Richtlinie enthaltenen Bezugnahmen auf Pornografie 
oder unentgeltliche Gewalt konkrete Verpflichtungen darstellen, die die Mitgliedstaaten in ihren 
Durchführungsvorschriften wörtlich umzusetzen haben. 

1.6 Die Art einer Richtlinie und ihre sich daraus ergebenden Verpflichtungen sind in Art. 249 
Abs. 3 EG geregelt: 

„Eine Richtlinie ist in Bezug auf das zu erreichende Ergebnis für jeden Mitgliedstaat, an den sie 
gerichtet ist, verbindlich, aber den nationalen Behörden die Wahl der Form und der Methoden 
überlassen.“ 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gemeinschaftsgerichte verlangt die Umsetzung einer 
Richtlinie in nationales Recht nicht zwangsläufig, dass die Bestimmungen der Richtlinie in 
genau den gleichen Worten in einer spezifischen ausdrücklichen Rechtsvorschrift des 
nationalen Rechts erlassen werden, da der allgemeine rechtliche Kontext ausreichen kann, 
wenn sie tatsächlich die vollständige Anwendung der Richtlinie in hinreichend klarer und 
präziser Weise gewährleistet (3) . Darüber hinaus verfügen die Mitgliedstaaten über einen 
Ermessensspielraum, um die Form zu wählen, in der sie eine Richtlinie umsetzen können, 
sofern sie sicherstellen, dass die Richtlinie unter Berücksichtigung ihrer Ziele wirksam 
funktioniert (4) . 

1.7 Auf der Grundlage der im Rahmen der Untersuchung vorgelegten Informationen scheint es, 
dass die spanischen Behörden die Bestimmungen der Richtlinie durch das Statut 25/1994 vom 
12. Juli, das später durch das Statut 22/1999 vom 7. Juni geändert wurde, umgesetzt haben. 
Die in Artikel 22 der Richtlinie enthaltenen Verpflichtungen werden durch Art. 17 des Statuts 
22/1999 vom 7. Juni in spanisches Recht umgesetzt. In dieser Bestimmung heißt es: 

(1) Fernsehsendungen dürfen keine Sendungen, Ansichten oder Nachrichten enthalten, die die 
körperliche, geistige oder moralische Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen 
könnten, oder Programme, die eine Aufstachelung zu Hass aus Gründen der Rasse, des 
Geschlechts, der Religion, der Nationalität, der Meinung oder anderer persönlicher oder sozialer 
Umstände enthalten. (2) Die Ausstrahlung von Sendungen, die die körperliche, geistige oder 
moralische Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen könnten, ist nur zwischen 22:00 Uhr
und 06:00 Uhr des darauffolgenden Tages möglich und bedarf einer visuellen und akustischen 
Warnung vor ihrem Inhalt. 
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1.8 Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass Artikel 22 der Richtlinie und seine 
Durchführungsbestimmungen in spanisches Recht, nämlich Art. 17 des spanischen Statuts 
22/1999 vom 7. Juni, in Bezug auf die Bestimmungen über Minderjährige nahezu identisch sind,
mit Ausnahme, dass im spanischen Recht Programme mit Pornografie oder unentgeltlicher 
Gewalt nicht ausdrücklich erwähnt werden. Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass die unter 
Ziffer 1.2 dargelegte Analyse der Angemessenheit der Umsetzung durch die Kommission 
impliziert, dass jedes Programm, das Pornografie oder unentgeltliche Gewalt beinhaltet, die 
körperliche, geistige oder moralische Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen würde 
und daher in den Anwendungsbereich der spanischen Durchführungsbestimmungen fallen 
würde. Unter Berücksichtigung des Wortlauts und des Anwendungsbereichs der oben 
genannten Bestimmungen hält der Bürgerbeauftragte den Standpunkt der Kommission für 
angemessen. 

Angesichts der vorstehenden Feststellungen ist der Bürgerbeauftragte der Auffassung, dass die
Entscheidung der Kommission, kein Vertragsverletzungsverfahren gegen die spanischen 
Behörden einzuleiten und die förmliche Beschwerde des Beschwerdeführers zu schließen, 
angemessen erscheint. 

1.9 Aus den im Laufe der Untersuchung vorgelegten Informationen geht hervor, dass die 
Kommission im Einzelnen auf die vorstehenden Argumente Bezug genommen hat, um ihren 
Standpunkt nicht nur in ihrer Stellungnahme an den Bürgerbeauftragten, sondern auch in ihrem 
Schreiben an den Beschwerdeführer vom 20. August 2004 zu rechtfertigen, in dem sie die 
Position ihrer Dienststellen zu dem Fall bekannt gab. 

1.10 Nach den Feststellungen in den vorstehenden Ziffern 1.8 und 1.9 gelangt der 
Bürgerbeauftragte zu dem Schluss, dass die Kommission innerhalb der Grenzen ihrer 
Rechtshoheit gehandelt hat, indem sie beschlossen hat, kein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die spanischen Behörden einzuleiten, und dass sie dem Beschwerdeführer eine 
angemessene Begründung für seine Entscheidung gegeben hat. Der Bürgerbeauftragte findet 
daher keine Anhaltspunkte für Missstände in der Verwaltung. 
2 Schlußfolgerung 
Auf der Grundlage der Untersuchungen des Bürgerbeauftragten zu dieser Beschwerde scheint 
es keinen Missstand in der Verwaltungstätigkeit der Kommission zu geben. Der 
Bürgerbeauftragte schließt daher den Fall ab. 

Der Präsident der Kommission wird ebenfalls über diesen Beschluss unterrichtet. 

Aufrichtig, 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS 

(1)  1989 ABl. L 298, S. 23. 



10

(2)  1989 ABl. L 298, S. 23. 

(3)  Rechtssache C-58/02 ( Kommission/Königreich Spanien , Slg. 2004, 0000, Randnr. 26) (vgl.
die dort erwähnte Rechtsprechung, Urteile vom 29. Juni 1985 in der Rechtssache 29/84, 
Kommission/Deutschland , Slg. 1985, 1661, Randnr. 23, vom 24. Juli 1987 in der Rechtssache 
247/85, Kommission/Belgien , Slg. 1987, 3029, Randnr. 9, und vom 15. März 1999 in der 
Rechtssache C-217/97, Kommission/Deutschland , Slg. 1999, I-5087, Randnr. 31). 

(4)  Rechtssache 48/75 Vorabentscheidungsersuchen Jean Noël Royer (Slg. 1976, 00497, 
518). 


